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Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen

Steuerung der Windenergienutzung durch 
Flächennutzungsplanung

Standortkonzept Windenergie  

Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen

Steuerung der Windenergienutzung durch 
Flächennutzungsplanung

Standortkonzept Windenergie  

Vorgehen, Verfahrensablauf 
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Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Bisheriger Sachverhalt

Ausgangspunkt, Anlass und Aufgabenstellung  

Planerische Ausgangslage:

Flächennutzungsplan (80. Änderung) aus 2008 mit der Darstellung
von Konzentrationszonen und der Ausschlusswirkung gemäß
§ 35 (3) Satz 3 BauGB
Flächennutzungsplan leidet mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem 
Bekanntmachungsfehler als Ewigkeitsfehler

Aufgabe: Neuplanung der Konzentrationswirkung für die Wind-
energienutzung im Flächennutzungsplan 
���� 102. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Steuerung in Frage gestellt/Konzentration der Windenergienutzung  

Überprüfung der bisher im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen zur 
Nutzung der Windenergie im Hinblick auf aktuelle Anforderungen

Aufzeigen von weiteren Potentialflächen zur Nutzung der Windenergie



N
W

P
 P

la
n

u
n

g
s
g

e
s
e

lls
c
h

a
ft

 m
b

H

Normenkontrolle; Flächennutzungsplan, Teilplan, ….

.

.

.

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Bisheriger Sachverhalt
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80. Änderung des Flächennutzungsplanes

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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RROP Landkreis Diepholz – Ziele und Grundsätze der Raumordnung

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie

Landesraumordnung
Gemäß § 1 [4] BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
anzupassen. Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung werden im 
Landesraumordnungsprogramm des Landes Niedersachsen festgelegt. 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen wird ausgeführt, dass für die Nutzung von Windenergie 
geeignete raumbedeutsame Standorte zu sichern und unter Berücksichtigung der Repowering-
Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete 
Windenergienutzung festzulegen sind. Laut der Verordnung zur Änderung der Verordnung über das 
Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) vom 24. September 2012 sollen in 
Vorranggebieten für Windenergie keine Höhenbegrenzungen festgelegt werden. Wald soll in der Regel 
nicht für die Windenergienutzung in Anspruch genommen werden.

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Diepholz
In seinem Urteil vom 23. 01. 2018 (4 A 4353/16) erkannte das Verwaltungsgericht Hannover für Recht, 
dass das RROP 2016 unter Verletzung der Vorschriften über die Öffentlichkeitsbeteiligung aufgestellt 
wurde. Der Landkreis Diepholz führte daraufhin ein ergänzendes Verfahren zur Behebung des gerichtlich 
festgestellten Mangels durch. Mit der Genehmigung des Regionalen Raumordnungsprogrammes und der 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz am 01.04.2019 trat das RROP wieder in Kraft.
Im RROP des Landkreises Diepholz von 2016 wurden Vorranggebiete für die Windenergienutzung 
dargestellt, allerdings ohne Ausschlusswirkung. Im Samtgemeindegebiet von Bruchhausen-Vilsen 
bestehen drei Vorranggebiete für die Windenergienutzung (vgl. Abb. 1).
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RROP Landkreis Diepholz – Auszug aus der Planzeichnung

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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RROP Landkreis Diepholz – Ziele und Grundsätze der Raumordnung

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie



N
W

P
 P

la
n

u
n

g
s
g

e
s
e

lls
c
h

a
ft

 m
b

H

Vorgehensweise

Vorgehensweise:

Änderung des Flächennutzungsplanes

Darstellung von Sondergebieten/Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
verbunden mit der Ausschlusswirkung des § 35 (3) Satz 3 BauGB

Voraussetzung:

• Erstellung einer gesamträumlichen Untersuchung 
„Standortkonzept Windenergie“

nach einheitlichen Kriterien

• Einbindung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung
RROP des LK Diepholz

• Überprüfung der Potentialflächen hinsichtlich der faunistischen Bedeutung
gemäß Artenschutzleitfaden zum Windenergieerlass
in Abstimmung mit UNB (Abstimmung ist erfolgt – Untersuchungszeitraum 
Frühjahr 2020

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Bisheriger Sachverhalt



N
W

P
 P

la
n

u
n

g
s
g

e
s
e

lls
c
h

a
ft

 m
b

H

Rechtliche Ausgangslage

Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan

• Nach § 5 i.V.m. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB können die Gemeinden 

im Flächennutzungsplan „Konzentrationszonen für 

Windenergieanlagen“ darstellen. 

• Ausweisung einer „Konzentrationszone für 

Windenergieanlagen“ schließt die Windenergie an anderer 

Stelle in der Regel aus. 

• Der Darstellung einer Konzentrationszone muss ein schlüssiges 

Plankonzept  zugrunde liegen, das sich über den gesamten 

Außenbereich erstreckt. 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Planungsrechtliche Rahmenbedingungen
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• Der Planungsträger muss die Entscheidung des Gesetzgebers, 

Windenergieanlagen im Außenbereich zu privilegieren (§ 35 

Abs. 1 Nr. 5 BauGB) beachten und für die Windenergienutzung 

im Plangebiet in „substanzieller Weise Raum“ schaffen.

BVerwG,13.03.2003, 4 C 4/02 

• In der Begründung ist im Einzelnen darzustellen, welche 

Zielsetzung und Kriterien für die Abgrenzung der 

Konzentrationszonen maßgebend waren   

(Dokumentationspflicht). 

Rechtliche Ausgangslage

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Planungsrechtliche Rahmenbedingungen
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Laufende Rechtsprechung Urteil BVerwG 2012 

Die Gemeinde muss zwischen „harten“ und „weichen“ 

Tabukriterien unterscheiden. 

• Harte Tabukriterien: Errichtung und Betrieb von WEA ist aus 

tatsächlichen oder rechtlichen Gründen schlechthin 

ausgeschlossen. 

• Weiche Tabukriterien: Errichtung und Betrieb von WEA zwar 

tatsächlich und rechtlich möglich. Nach städtebaulichen 

Vorstellungen sollen dort aber keine WEA aufgestellt werden.

• Gemeinde darf weiche Tabus anhand eigener Kriterien 

entwickeln Abwägung 

BVerwG 13.12.2012, 4 CN 1.11 

Methodik der gemeindeweiten Untersuchung

Gesamträumliches kommunales Planungskonzept

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Vorgehensweise Potenzialanalyse

1. Stufe

Ermittlung von

harten Tabuzonen 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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2. Stufe 

• Ermittlung von weichen 

Tabuzonen 

• Grundsätzlich: Abwägung ! 

• a) erheblich zulassungskritische 

Hindernisse erkennbar, 

Errichtung

von WEA im Einzelfall möglich 

• b) zusätzliche Vorsorgeaspekte 

Vorgehensweise Potenzialanalyse

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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3. Stufe

Einzelfallprüfung

Zusammenfassung von

•Auswirkungen

•Konflikte

Kein weiterer Ausschluss von Flächen.

Vorgehensweise Potenzialanalyse

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Hinweise zum Vorgehen und zum Verfahrensablauf

Anwendung der Bewertungskriterien, Standortempfehlung 

Bewertung der verbleibenden Potenzialflächen 
• Positivkriterien

Konzentrationseignung
• Eignungseinschränkungen / Restriktionen 

Landschaftsbild - Mindestabstände, 
Umzingelung, avifaunistische Belange   

Ermittlung der harten Tabuzonen 
• Siedlung • Infrastruktur
• Natur und Landschaft • Raumordnung

Ermittlung der weichen Tabuzonen (Abwägungskriterien)

• Siedlung • Infrastruktur                
• Natur und Landschaft • Raumordnung

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Karte 1a: Siedlung - harte Tabuzonen

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Karte 1b: Siedlung - harte und weiche Tabuzonen

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Karte 2: Infrastruktur - harte und weiche Tabuzonen

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Karte 3: Natur und Landschaft - harte und weiche Tabuzonen

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Karte 4: Regionales Raumordnungsprogramm - weiche Tabuzonen

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Karte 5: Gesamt - weiche Tabuzonen

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Karte 6: Positivflächen - harte und weiche Tabuzonen

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Karte 6: Positivflächen - harte und weiche Tabuzonen

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Standortkonzept Windenergie
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Substantieller Raum

„Substantieller Raum“ für die Windenergienutzung

• Bislang ist nicht befriedigend beantwortet, in welcher Größenordnung 
der Windenergie Raum geschaffen werden muss, damit von 
Substanzialität gesprochen werden kann

• Näherungsweise � Verhältnis der dargestellten Flächen zu denen, die
nach Abzug der harten Tabuzonen verbleiben

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen: Gesamtfläche ca. 22.700 ha

Fläche nach Abzug der harten Tabuzonen ca. 4.201 ha

Potentialflächen nach Abzug der harten und weichen Tabuzonen ca. 1.803 ha

Derzeit im Flächennutzungsplan dargestellte Flächen: ca. 217 ha (ca. 5,2 %)
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Verfahrens-

ausblick FNP   

Aufstellungsbeschluss § 2 (1) BauGB

Bekanntmachung des Beschlusses

Erarbeitung des Vorentwurfs inkl. Umweltbericht

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
§ 3 (1) BauGB

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange § 4 (1) BauGB

Erarbeitung des Entwurfs inkl. Umweltbericht

Beratung über die eingegangenen Stellungnahmen und 
Auslegungsbeschluss

Bekanntmachung des Beschlusses

Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung
§ 3 (2) BauGB

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange § 4 (2) BauGB

Prüfung der Stellungnahmen, ggf. Einarbeitung in die Planung 
Abwägung durch den Rat

Satzungsbeschluss bzw. Feststellungsbeschluss durch den Rat 
über die endgültige Planfassung mit Begründung inkl. Umweltbericht

Genehmigungsverfahren bei FNP-Änderungen
Durch die Genehmigungsbehörde

Bekanntmachung des Beschlusses
§ 10 (3) BauGB

Inkrafttreten des Bauleitplanes

Übersichtskartierung Brutvögel

Auswertung sonstiger Gutachten
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


